
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 11 AkkG 2012
 AkkG 2012 - Akkreditierungsgesetz 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.11.2022

1. (1)Die Akkreditierungsstelle kann bei Vorliegen wichtiger Gründe (wie insbesondere Strafanzeigen, schriftliche

Beschwerden, begründeter Verdacht des Vorliegens von Entziehungsgründen) die akkreditierte

Konformitätsbewertungsstelle jederzeit einer Überwachung unterziehen.

2. (2)Die Verfahrenskosten einer Überwachung gemäß Abs. 1 sind von der Konformitäts-bewertungsstelle zu tragen,

es sei denn, dass bei der Überwachung keine Mängel festgestellt wurden; in diesem Fall sind die

Verfahrenskosten von der Akkreditierungsstelle zu tragen.
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